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▼ Beratungsfolge ▼ Sitzungstermin 

1. Stadtentwicklungsausschuss  06.05.2014 
    

2. Rat  13.05.2014 
    

 
 
Tagesordnungspunkt/Betreff 
 
Beschluss der 1. Änderung des Lärmaktionsplans 2. Stufe gemäß § 47 d 
Bundesimmissionsschutzgesetz; neues Kapitel 9.4 "Identifizierung ruhiger 
Gebiete" 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss beschließt, dass die Verwaltung, die 1. Änderung des 
Lärmaktionsplanes 2. Stufe - Kapitel 9.4  - „Identifizierung ruhiger Gebiete“ wegen der 
Fristenregel (12.05.2014) bereits vor dem Ratsbeschluss an das Landesamt für Natur, 
Umwelt und Verbraucherschutz NRW meldet. 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss empfiehlt dem Rat folgenden Beschluss: 
 
Der Rat der Stadt Lohmar beschließt die 1. Änderung des Lärmaktionsplans 2. Stufe - 
Kapitel 9.4  - „Identifizierung ruhiger Gebiete“. 
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 Sitzung am TOP 
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Begründung 
1. Sachverhalt 
 
Der Rat der Stadt Lohmar hat am 25.06.2013 die 2. Stufe des Lärmaktionsplans (LAP) be-
schlossen. 
 
In seiner Sitzung am 17.09.2013 hat der Rat der Stadt Lohmar die 1. Änderung der 2. Stu-
fe des Lärmaktionsplans (LAP) beschlossen.  
Das Büro Richter/Richard, Aachen, hat den Lärmaktionsplan 2. Stufe – neues Kapitel 9.4 
„Identifizierung ruhiger Gebiete“ erstellt. (siehe Anlage) 
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange / Behörden für die 1. 
Änderung des Lärmaktionsplans erfolgte in einem einstufige Beteiligungsverfahren, da nur 
das Kapitel 9.4, „Identifizierung ruhiger Gebiete“, ergänzt wurde.  
 
Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit lag das ergänzte neue Kapitel 9.4 aus. Die 
Offenlage der 1. Änderung des Lärmaktionsplanes erfolgte in der Zeit vom 23. März bis 30. 
April 2014. Die Träger Öffentlicher Belange / Behörden wurden mit Schreiben v. 20. März 
2014 über die Offenlage informiert. Von Seiten der Öffentlichkeit und der Träger öffentli-
cher Belange / Behörden wurden bis zum 11.04.2014 keine Anregen vorgetragen. 
 
Das geänderte Kapitel muss bis zum 12. Mai 2014 dem LANUV „Landesamt für Natur, 
Umwelt und Verbraucherschutz“ zur Weiterleitung an die EU „Europäische Union“ vorge-
legt werden. 
Die Verwaltung wird bei einstimmiger Empfehlung des STEA die 1. Änderung des LAP 
dem LANUV unverzüglich vorlegen und den Ratsbeschluss nachreichen. 
 
 
 
 
2. Ziel: Was soll für welche Zielgruppe erreicht werden? 
 
Die „europäische“ Lärmaktionsplanung soll ermitteln, welche Bevölkerung von unzumutba-
rem Lärm betroffen ist und entsprechende geeignete Maßnahmen zur Reduzierung erar-
beiten. Aus der Lärmaktionsplanung ergibt sich allerdings für die Bürgerinnen und Bürger 
kein Rechtsanspruch. 
 
 
 
 
 

3. Leistungen/Prozesse: Was soll wie getan werden? 
 
Verfahren durchführen unter Beteiligung/Mitwirkung der Öffentlichkeit, ggfls. Maßnahmen 
darstellen. 
 
 
 
 

4. Ressourcen: Welcher Aufwand ist für die Umsetzung der Maßnahme erforderlich? 
 
Relativ geringer Aufwand durch das einstufige Verfahren. 
 
 
 
 
 

5. Auswirkungen auf übergeordnete Ziele (Haushaltskonsolidierung, NKF, Familienfreundlichkeit, Raum für Jung und Alt, Unternehmeri-
sche Engagement, Natur und Sport). Falls ja: Welche? 
 
Vorerst nicht abschätzbar. 
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6. Wirtschaftliche Auswirkungen: 

Mittel für die Maßnahme lt. Haushaltsplan vorhanden:         ja 

                                                              nein.  

Falls nein:    - Mittel können aus der betroffenen Produktgruppe zur Verfügung gestellt werden       nein  

                        ja, Erläuterung: _______________________________________________________________________ 

 

                    - Die Maßnahme kann nur durch Inanspruchnahme von Mitteln aus nachstehenden Produktgruppen 
                      durchgeführt werden (ggf. üpl. gemäß § 83 GO): 
               ___________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wolfgang Röger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


